I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 9. ANPFLANZEN VON BAUMEN, STRAUCHERN UND SONSTIGEN lll. HINWEISE
BEPFLANZUNGEN SOWIE BINDUNGEN FUR BEPFLANZUNGEN 1. Archiolodische Bodenfund
. - \/ " UND FUR DIE ERHALTUNG VON BAUMEN, STRAUCHERN UND . rchaologische boaentunae Geholze fir lineare u. flachige Pflanzungen als Strauch, 2x verpflanzt,
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (GEMAR § 9 ABS.1 NR. 1 o) :
NutzunQSSChablone FeStsetZLlngen Zur HOhe bﬂUllCher A gen BAUGE) SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (GEMAR § 9 ABS. 1 NR. 25 Der Beginn samtlicher Bodeneingriffe bzw. BaumaRnahmen ist dem mind. 60 -100 :
. . BAUGB) LWL-Museum flr Naturkunde, Referat Paldontologie, Sentruper Stralte 285, Deutscher Name Botanischer Name
1.1. Allgemeines Wohngebiet (WA 1 und WA 2) 9.1. Dachbegriinung 48161 Miinster (mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf go:nelglritc'he | gornus mas .
Im Allgemeinen Wohngebiet (WA 1 und WA 2) sind die gemé&R § 4 Abs. 3 i i oter martriege ornus sanguinea
WA 1 X WA 2X BaUN\g/O aanahmsweglselzul(aSSIQG: NUtzung)enl | g § F|aChdaChel’, ﬂaCh genelgte DaCher (O - 150) Und gene|gte DaCher (Ca 4 Wochen vor Beglnn)) anzuzelgen Haselnuss Corylus avellana
(16 — 45°) von Gebauden sind unter Beachtung der Der LWL-Arché&ologie fiir Westfalen oder der Gemeinde als Untere Weildorn Crataegus monogyna
WA 0,4 WA 0,5 e Betriebe des Beherbergungsgewerbes, E/randtsct:.hutzt(.acgnistchen Btestir.nmur:)gen"mit einer standortgerechten gegkn}alb:hérdebsind Bodre]ryenkrgéler (kultur%e\s/cr;;chgliche . Pfaffenhiitchen Euonymus europaeus
e Anlagen fiir Verwaltungen, egetation mindestens extensiv zu begriinen. odenfunde, aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der Stechpalme llex aquifolium
I e Gartenbaubetriebe und Von der Dachbegriinung ausgenommen sind begehbare Dachterrassen naturlichen Bodenbeschaffenheit) unverziiglich zu melden. Ihre Lage im Holzapfel Malus sylvestris
-1l e Tankstellen % : . ’ Gelande darf nicht verandert werden. (§§ 16 und 17 DSchG NRW). .
verglaste Flachen, technische und sonstige Aufbauten und Trauben -Kirsche Prunus padus
gemaR § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. flachengleiche Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie. Der LWL-Arch&ologie fiir Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Schlehe Prunus spinosa
o o Die Ausnahme von der Verpflichtung zur Begriinung gilt nicht fiir Betreten der betroffenen Grundstiicke zu gestatten, um ggf. Faulbaum Rhamnus frangula
aufgestanderte Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie. archaologische und/oder paldontologische Untersuchungen durchfiihren Hundsrose Rosa canina
FD, FGD 045 F% 1F5C§D 2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (GEMAR § 9 ABS. 1 NR. 1 zu kénnen (§ 26 DSchG NRW). Die dafiir benétigten Flachen sind fiir die Weinrose Rosa rubiginosa
- BAUGB I.V.M. § 18 BIS 20 BAUNVO) Dauer der Untersuchungen freizuhalten. Brombeere / Himbeere Rubus spec . (Wildarten)
- s. textl. Festsetzg. - - s. textl. Festsetzg. - 2.1. Zulissige Grundfliche Dacher von Garagen und Carports sind unter Beachtung der 2. Kamofmittel Grau —W.eide Sal?x cingrea
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes Teilbereich WA 2 darf gemaf brandschutztechnischen Bestimmungen mit einer standortgerechten Ist bei der Durchflihrung der Bauvorhaben der Erdaushub verfarbt oder Ohr—ngde Sal!x aurita
§ 19 Abs. 4 BauNVO die festgesetzte GRZ von 0,5 durch bauliche Vegetation intensiv zu begriinen. werden verdéchtige Gegensténde beobachtet, sind die Arbeiten sofort 2""L‘We'de o 28"Xb°aprea.
Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick einzustellen und es ist unverziglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst chwarzer Holunder ambucus nigra
lediglich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von maximal 0,8 tiberschritten Westfalen-Lippe durch die értliche Ordnungsbehérde Ordnungsamt der Roter Holunder ngbucus racemosa
werden. Das Dachbegriinungssubstrat ist entsprechend der jeweils bei Eingang Stadt Haltern am See oder die Polizei zu verstandigen. Gemeiner Schneeball Viburnum opulus
des Bauantrages als Richtlinie eingeflihrten Fassung der FLL . .
(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) - 3. Bodenkundiiche Baub?qlgltun.q , Ki fl Is Toofball
3. BAUWEISE, UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN (GEMAR Dachbegriinungsrichtlinie vorzusehen Aufgrund der Schutzwurdigkeit der besonders hochwertigen und etterpflanzen als Topfballen, 60 - 80
; 9 ABS. 1 r:lR 2 BAUGB LV.M. § 22 UND 23 BAUNVO ' empfindlichen Bdden ist vor Beginn der ErschlieBungsmalnahmen eine Deutscher Name Botanischer Name
§ ; ; V.M. § ) qualifizierte bodenkundliche Baubegleitung (BBB) durchzuflhren. Die Efeu (Selbstklimmer) Hedera helix
3.1. Baugrenzen 9.2. Tiefgaragenbegriinung vorgesehenen Mafinahmen sind friihzeitig vor Beginn der Wilder Wein (Selbstkl.) Parthenocissus tricuspidata
Baugrenzen diirfen ausnahmsweise gemaR § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO Decken von Tiefgaragen und unterirdischen Gebzudeteilen sind - soweit Erschlieffungsmafinahmen mit der Unteren Bodenschutzbehorde des GeiBblatt (mit Rankhilfe) Lonicera periclymenum
durch Terrassen, Terrassenliberdachungen und Wintergéarten, auch sie nicht durch Gebaude, Terrassen oder ErschlieBungsflachen Uberbaut Kreises Recklinghausen abzustimmen. Waldrebe (m. Rankhilfe) Clematis vitalba
wenn letztere als Aufenthaltsrdume geméaR § 2 Abs. 7 BauO NRW zu werden - mit einer strukturreichen Mischvegetation aus Laubbaumen, 4. Bodenschutz
bewerten sind, um maximal 4 m (iberschritten werden. Wintergarten sind Laubstrauchern und bodendeckender Bepflanzung dauerhaft zu Die Boden im Bereich der festgesetzten éffentlichen Griinflachen sind
bauliche Anlagen, bei denen mindestens eine AuRenwand und das Dach begriinen. Untergeordnet sind auch Rasenflachen zulassig. wahrend der Bauphase vor massiven Uberpragungen zu schiitzen.
[nlndestenst, Zi 85 t/ot|nﬁtraEspare;ﬂl(-l:‘tr Au;fuhrung (z.B. Glas, Die Vegetationsfliche ist aus einer 60 cm starken Bodensubstratschicht Wesen"tlllche'Auf- und Abtrgge oder' Schadlgungen von Bode.n durch
ransparente Kunststoffe) hergestellt sind. zuziglich einer Drainschicht von 8 cm Stérke fachgerecht aufzubauen. Lagertatigkeiten und sonstige Verdichtungen sind auszuschlieRRen. ) . N . )
Eine Uberschreitung der Baugrenzen durch Balkone und Altane ist Fiir Baumpflanzungen ist die Stérke der Bodensubstratschicht auf Die DIN 19639 ,,Bodenschutz bei Planung und Durchflihnrung von Geholze der potentiell natirlichen Vegetation fiir Aufforstungen
3 i i Bauvorhaben" ist entsprechend zu beachten . :
gilré?:sr?j 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO um bis zu 2 m ausnahmsweise mindestens 100 cm zuziiglich einer Drainschicht von 8 cm zu erhéhen. P (Regionalforstamt Ruhrgebiet, Stand 02/2010)
: 5. Niederschlagsentwéasserung auf privaten Grundstiicken® Ba
0 i i i i Ei dume 1. Ordnun
Das Begriinungssubstrat ist entsprechend der jeweils bei Eingang des Die Baugrundstiicke erhalten keinen Anschluss an die stadtische Deutscher Name Botanigcher Name
. Bauantrages als Richtlinie eingefuhrten Fa!ssung der FLL Regenwasserkanalisation. Die ErschlieBung dieser Grundstiicke ; -
3.2. Uberbaubare Grundstiicksflichen WA 1.8 (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) - bezogen auf das Niederschlagswasser ist nur dann gesichert, wenn auf Spitz -Ahorn Acer platanoides
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes Teilbereich WA 1.8 sind in der Dachbegriinungsrichtlinie vorzusehen. dem jeweiligen Grundsttick eine ausreichend dimensionierte ge:géAh:rn lli\cer psetljdotplatanus
mit ,, a“ bezeichneten Flache bauliche Anlagen nicht zulassig. Versickerungsanlage fur eine Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 10 EO ;] uche Fagtfs syva |ca; -
- ; ; sche raxinus excelsior
Ausgenommen hiervon sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO. 9.3. Erhalt Waldrand Jahren (n=0,1) errichtet wird. Vogel -Kirsche Prunus avium
Die in den festgesetzten dffentlichen Grinflachen Zweckbestimmung Wenn die notwendigen Mindestabstéande fiir die jeweilige Versickerungsanlage Trauben -Eiche Quercus petraea
768 4  GARAGEN. CARPORTS. STELLPLATZE. TIEFGARAGEN UND ~Naturraum, okologischer Ausgleich, Retentionsmulden” vorhandenen nach dem Runderlass zur Niederschlagswasserbeseitigung geman Stiel -Eiche Quercus robur
" NEBENANLAGEN (GEMAR § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB LV.M. & 12 Waldrander sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten (s. beispielhaft Landeswassergesetz (RAErl. d. Ministeriums fir Umwelt, Raumordnung und Winter -Linde Tilia cordata
UND § 14 B AUNVO() § 1R VM. § hierzu Pflanzliste in Kapitel V). Landwirtschaft IV B 5 — 673/2-29010 / IV B 6 — 031 002 0901 v. 18.5.1998) Schwarzerle Alnus glutinosa
e nicht eingehalten werden kénnen, sind unterirdische Geschosse (Keller) Hain -Buche (je nach Standort 2. 2Carpinus betulus
“:-,{mg‘@ 4.1. Oberirdische Garagen, Carports und Stellplétze wasserundurchléssig (weike oder schwarze Wanne) herzustellen. Ordnung)
> 7ol Innerhalb des Aligemeinen Wohngebietes Teilbereich WA 1 sind Walnuss (nicht potentiell natiirlich) Juglans regia
oberirdische Garagen, Carports und Stellplatze nur in den tiberbaubaren Il. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN Eine weile Wanne ist aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nach Silberpappel Populus alba

eSS Grundstiicksflachen zuléssig. S N (gemaft § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs. 2 BauO NRW) DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 entsprechend der Richtlinie
i{“;:(::o gufserhalb der Uberbaubaren (.tsrundstu.cksflache:n.smd oberlrdlsch? 1. DACHER UND DACHAUFBAUTEN »Wasserundurchlassige _Bauwerke aus Beton® des DAfStb . Biume 2. und 3. Ordnung  (iiberwiegend Waldrand, je nach Standort auch als
e aragen, Carports und Stellplatze nur in den seitlichen Abstandsflachen (Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton e. V.) herzustellen. Eine schwarze Mischbaum im Bestand)
G des jeweiligen Gebaudes zulassig. 11. Datihform i o o Wanne ist mit einer auRenliegenden flachigen Dichtungshaut nach Deutscher Name Botanischer Name
Krlippelwalm- und Tonnendacher sind nicht zulassig. DIN 18533-1 auszufiihren. Esskastanie (bedingt potentiell Castanea sativa
naturlich)
Innerhalb  der nicht tberbaubaren Grundstucksflachen zwischen ) Die Gefallesituation ist fur das jeweilige Grundstiick so herzustellen, dass Elsbeere Sorbus torminalis
Baugrenzen einschliefslich deren Verlangerung und den festgesetzten 1.2. Dachneigung Garagen und Carports oberflachlich abflieBendes Niederschlagswasser auf die nachstgelegene Eberesche (Vogelbeere) Sorbus aucuparia
Strallenverkehrsflachen und den Verkehrsflachen besonderer Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA 1 und WA 2) sind die offentliche Verkehrsflache gelangt. Feldahorn Acer campestre
Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter Bereich“ (Vorgarten) und ,Fuf3- Dacher von Garagen und Carports mit Flachdachern oder flach Feldulme Ulmus carpinifolia
unql. Rgdweg“ sind oberirdische Garagen, Carports und Stellplatze nicht geneigten Dachern von 0-15° herzustellen. Alle entwasserungstechnischen Nachweise zur Haus- und Sand -Birke Betula pendula
zulassig. Grundstiicksentwasserung missen mit dem Bauantrag eingereicht Moorbirke Betula pubescens
Bei Eckgrundstiicken kénnen Ausnahmen von dieser Festsetzung 1.3. Dachaufbauten auf geneigten Dichern werden. Zitter -Pappel, Aspe, Espe Populus tremula
gestattet werden, wenn ein mindestens 1 m breiter Randstreifen zu den , ) P ;
Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter Die Summe der Breiten der Dachaufba.uten (z.B. Dac.hgauben., 6. Vorkehrungen zum Hochwasserschutz, Regelung des Wasserabflusses Wildbirne Pyrus commur?ls
Bereich“ und ,Ful3- und Radweg® zur Eingriinung von Bebauung Zwe[chglebel,.Erker) und Dachglnschnltte (Z'..Ef' Loggien) darf je Versickerung Holzapfel : Malu§ sylvestris :
freigehalten wird. Gebaude maximal 50% der Breite der zugehérigen Auflenwand Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA 1 und WA 2) ist das auf Dfeutsche Mispel Mespilus germanica
Ve betragen. den privaten Grundstiicken anfallende Niederschlagswasser zur Eibe Taxus baccata
C g_isgme{Agé eich Dachaufbauten miissen einen Abstand untereinander und zur Versickerung zu bringen, zu verdunsten oder als Gebrauchswasser zu
y etin/tn muaiden T Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes Teilbereich WA 2 sind nachstliegenden seitlichen AuRenwand des zugehdrigen Gebaudes von nutzen. Die Versickerungsanlagen sind fiir einen Wiederkehrintervall von = — - -
s QG‘;“::@.@ oberirdische Garagen. Carports und Stellplatze nicht zuldssig. mindestens 1.5 m einhalten. T=10 Jahren auszulegen. Straucher fiir die Waldrandgestaltung (je n.ach Standort auch im Bestand)
A S Stellplatze sind im Teilbereich WA 2 nur in Tiefgaragen zulassig. D . . Fir die privaten Versickerungsanlagen ist eine wasserrechtliche D.eutscher? Name Bot.anlscher Name
er senkrecht gemessene Abstand zwischen dem First des Erlaubni R 888 9 und 10 W haushalt tz (WHG) bei d Silber -Weide Salix alba
Hauptdaches und der Oberkante der Dachaufbauten muss mindestens raubnis gema §§.. , 9/UN vvassernaushalisgese 2 ( ) bei der Bruch -Weide Salix fragilis
4.2. Tiefgaragen 1,0 m betragen. Unteren Wasserbehorde des Kreises Recklinghausen zu beantragen. Grau -Weide Salix cinerea
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes Teilbereich WA 2 sind Der First wird definiert als hochster Punkt der Dacheindeckung. Uberflutungsschutz Ohr-Weide Salix aurita
Tiefgaragen und ihre Zufahrten innerhalb und auRerhalb der Dachaufbauten in mehreren Ebenen des Daches sind nicht zulassig. Zur Vermeidung einer Uberflutung der Kellergeschosse durch Sal-Weide Salix caprea
S Uberbaubaren Grundstucksflachen zulassig. Niederschlagswasser sind die unterhalb der OKFF (Oberkante Kornelkirsche Cornus mas
eev;“;f:m“’“ 1.4. Dachmaterialien und -farbe FertigfuRboden) befindlichen Gebaudedffnungen mit druckdichten Roter Hartriegel Cornus sanguinea
6':3:\‘:,‘60 T . . Verschllissen zu versehen. Die Nutzung von selbstschlieRenden Haselnuss Corylus avellana
e 4.3. Nebenanlagen Vorgarten Die Dachdeckung hat entsprechend der Farbe? de.s RA!_-Reg|sters in Systemen wird empfohlen. WeiRdorn Crataegus monogyna
Innerhalb der nicht iiberbaubaren Grundstiicksfléchen zwischen o f?;gfg?;og{g"‘?%d;rfih()g?fzsz%zer_foé%zg’()"’_‘h""Ch wie RAL 3009, 7. Starkregenereignisse Pfaffenhiitchen Euonymus europaeus
Baugrenzen einschlieBlich deren Verldngerung und den festgesetzten Der nordéstliche Teil des Geltungsbereiches befindet sich geman der Stechpalme llex aquifolium
Tame® StralRenverkehrsflachen sowie den Verkehrsflachen besonderer Die Verwendung von glanzenden Materialien ist unzuldssig. ) i ) S Trauben -Kirsche Prunus padus
3 eG:\‘“‘j;‘:'wiff’f Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter Bereich“ und ,FulR- und Ausgenommen hiervon sind Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ,,Starkregengell‘ah.renhlnlwellskarte von Nordrheln-WestfaIen. bei extr.emen Schlehe Prunus spinosa
e Radweg"” sind Fahrradabstellanlagen, Einrichtungen fiir Abfallbehalter Starkregenereignissen in einem besonderen Gefahrenbereich/ Gebiet, Faulbaum Rhamnus frangula
und Zuwegungen zuléssig. Die Festsetzungen nach Satz 1 bis 3 gelten fir die unter Nr. 1.9.1 in dem mit einer mdglichen Wasserhéhe von 0,1 — 2 m zu rechnen ist. Hundsrose Rosa canina
) f,vw"‘“‘f;&zg Sonstige Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind in dem in genannten Ausnahmen von der Dachbegrinungspflicht Weinrose Rosa rubiginosa
Furet Satz 1 bezeichneten Bereich nicht zulassig. Diesbeziiglich wird auch auf das Auskunfts- und Informationssystem Brombeere Rubus fructicosus
2. FASSADEN Starkregenvorsorge (AlS) der Stadt Haltern am See hingewiesen Himbeere Rubus idaeus
5 HOCHSTZULASSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN 21. Fassadenmaterialien und -farbe (Auskunfts- und Informationssystem Starkregenvorsorge (AIS) in acr;walflz?r I-(Ijolunder SamEUCUS nigra
WOHNGEBAUDEN (GEMAR § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB) Gescfhlossgne ngsadgn/ Aursenwéndf von eréuden ynd ) Blrgerservice | Stadt Haltern am See (haltern-am-see.de)) GZ;;ianugcre];eeball V;)Trnuucr:so?jir;osa
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes Teilbereiche WA 1.1 - Si?ab;il;ieetlflgiﬂesgn:i:&Iré(:jss:)?gzhzeungodg ?afgzg‘egg:t;;?_'_;::;:;g?:' 8. _g_QEner. |ell<onze t o . Gemeiner Schneeball Vibgrnum opulus .
WA 1.11 sind je Wohngeb&ude maximal 2 Wohnungen zulassig. Rot, Braun, Rotbraun und Graubraun (ahnlich wie Nr. 8002 bis 8019) Es Wll’.d im Geltungsbereich "dleses Bebauungsplanes kein Gasnetz zur Wacholder . Junlperus communls
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes Teilbereich WA 1.12 ist je 2ulissig. Energieversorgung zur Verfiigung stehen. (Besen -) Ginster Genista germanica
angefangene 350 m* Grundstiicksflache maximal 1 Wohnung zulassig. Als Material fir die Gbrigen geschlossenen Fassaden/ Auflenwéande von ;
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes Teilbereich WA 2 sind je Gebauden und Gebaudeteilen ist Putz, Holz und Glas zulassig. Die Der Beschluss zur AUfSte”ung einer Satzung
Wohngebzude maximal 8 Wohnungen zulassig. Putz-, Holz- und Glasfléchen sind entsprechend der Farben des RAL- et raratelamentire i . uber die Nahwarmeversorgung wurde durch
Registers in Hell Sandfarben (&hnlich wie RAL Nr. 1013 bis 1015), Weil} ’
) ) (ahnlich wie RAL Nr. 9001 bis 9003 und 9016) und Hellgrau (ahnlich wie Bebauungsplan-Nr—75-Kep-—-4). den Rat am 22.03.23 aufgehoben
6. FLACHEN FUR DIE ABWASSERBESEITIGUNG RAL Nr. 7047 und 9018) zulassig.
(GEMAR § 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB) 3. MLCh.L.“Z
Baufeldraumung
3. ANLAGEN ZUR NUTZUNG SOLARER STRAHLUNGSENERGIE Rodungs- und Riickschnittarbeiten wie auch die Baufeldraumung sind
6.1. MaBnahme M1 "Retentionsmulden™ auRerhalb der gesetzlichen Vogelschutzfrist im Zeitraum vom
In den mit M1 hinweislich bezeichneten Flachen sind mindestens 4.540 m? Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind Ebenen gleich zur 01. Oktober bis zum 28. Februar durchzufihren.
Retentionsmulden herzustellen und dauerhaft zu erhalten. DaChh?Ut Zu errichten. Aufgelstander:te Anlagen sind nur b?' . R .. . .
Flachdachern und flach geneigten Dachern von 0 - 15° zulassig. Eingriffe in Gehdlze auRerhalb des genannten Zeitraums sind nur dann
zulassig, wenn vorab in den Eingriffsbereichen eine Kontrolle auf
7. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR Vogelbruten mit negativem Ergebnis durchgefiihrt wurde. Bei positivem
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (GEMAR . . Ergebnis sind weitergehende Schutzmallnahmen vorzusehen.
§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB) 4. ANLAGEN FUR KALTE- UND KLIMATECHNIK SOWIE LUFT-
WARME-TECHNIK Vermeidung von Vogelschlag

7.1. Stellplatze, Zufahrten und Wege

Private Stellplatze fir Kraftfahrzeuge, deren Zufahrten und private Wege
sind aus wasser- und luftdurchlassigen Materialien (z.B.
Rasengittersteine, Fugenpflaster) herzustellen.

Zur Vermeidung von Kollision von Végeln an durchsichtigen und/ oder
spiegelnden Flachen sind diese Flachen vogelvertraglich auszufihren,
d. h. das verwendete Material darf nur einen niedrigen
AuBenreflexionsgrad (maximal 15%) aufweisen. Zusatzlich ist eine
Kombination mit Markierungen zur Sichtbarmachung der Glasflachen

Anlagen fir Kalte- und Klimatechnik sowie Luft-Warme-Technik sind
innerhalb der nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen zwischen
Baugrenzen einschlieRlich deren Verlangerung und den festgesetzten
StraRenverkehrsflachen sowie den Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter Bereich®, ,Full- und Radweg*

7.2. MaBnahme M1 , Retentionsmulden* und ,Quartiersplatz* nicht zulassig. erforderlich.
In. den m.it M1 hin\f/eis!ich bezeichrTeten .F.I'a'.chen i§t auf mindestens 4..540 m? Anlagen fiir Kalte- und Klimatechnik sowie Luft-Warme-Technik sind Alternativ kann transluzentes, sandgestrahltes, mattiertes und
eine geeignete Bllihmischung (regiozertifizierte Mischungen der Region 2 darliber hinaus an bzw. auf den zu den StraBenverkehrsflachen sowie strukturiertes Glas eingesetzt werden.
~Westdeutsches Tiefland mit unterem Weserbergland“ mit einem Anteil von den Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung . N . .
70 % Grasern und 30 % Blumen/Krautern und Leguminosen) zu verwenden. .Verkehrsberuhigter Bereich®, ,Fulk- und Radweg“ und ,Quartiersplatz* Zur Vermeidung von Vogelkollisionen an Glasscheiben sind aktuelle

orientierten Fassaden und D&chern nicht zuléssig Leitfaden und Veréffentlichungen zu diesem Thema zu bertcksichtigen.

In den mit M1 hinweislich bezeichneten Flachen sind mindestens 8 Baumgruppen

. - . o . o . 10. Polizeiliche Beratung
mit mindestens 2 Baumen je Gruppe (s. beispielhaft hierzu Pflanzliste in Kapitel V) Zwecks Vermeidung von Einbriichen und sonstigen Eigentumsdelikten
PLANZEICHENERKLARUNG Ve I’fah Frensve rmerke RECHTSGRUNDLAGEN zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 5.  EINFRIEDUNGEN sind individuelle, objektbezogene Beratungen der Bauherren durch die
. r . 5.1. Laubhecken Vorgérten Fachdienststelle fur Kriminalpréavention empfehlenswert. Die
Art der baulichen Nutzung Umgrenzung der Flachen fir Vorkehrungen zum e 7.3. Manahme M2 , Vegetationsflichen* innerhalb des Allgemeinen Wohngebistes (WA 1 und WA 2) sind in den polizeilichen Beratungen sind wettbewerbsneutral und kostenlos.
. . . Ur diesen Plan gelten folgende Vorschriften:
) _ Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen 1. 4. g g In den mit M2 bezeichneten Flachen sind 5.780 m? Vegetationsflachen Bereichen zwischen den festgesetzten Baugrenzen einschlielich deren 11. DIN-Vorschriften und sonstige technische Regelwerke
WA Allgemeine Wohngebiete im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Die Ubereinstimmung der Bestandsangaben mit dem Dieser Bebauungsplanentwurf nebst Begriindung und mit Wiesen, Hecken und Stréuchern anzulegen und dauerhaft zu Verlangerung und den festgesetzten Verkehrsflachen als Einfriedungen DIN — Vorschriften, sonstige technische Regelwerke und Richtlinien, auf
(s. textl. Festsetzungen) Liegenschaftskatas'ter und de!' Qrtlichkeit dieses Ifachgl.JtaChten h?t gem. § 3 (?) BauGB und § 4 (2) BauGB . Baugestzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 erhalten (s. beispielhaft hierzu Pflanzliste in Kapitel V). nur Laubhecken aus heimischen Gehdlzen mit einer Hohe von maximal die in den textlichen Festsetzungen dieses Bebauungsplanes verwiesen
MaR der baulichen Nutzung ' ) g (B;baléungsplans wird beichelnlgt. Uber die Dauer elr;]els r';/lloﬂats m:er Zeit voI;n """ L E'S (BGBI. | S. 3643), in der zum Satzungsbeschluss giiltigen Fassung. 1:0(?1 ZU|3332'9f (i- B. Hf?'nbucshgy ;‘gUSter:, V\:Slﬁdom’ Pflanzqualitat: wird, sind jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung
tand: ... ) einschlief3lich zu jedermanns Einsicht offentlic . mindestens 2-fach verpflanzt, 50 - 80 cm hoch). anzuwenden und werden zusammen mit dem Bebauungsplan bei der
.5.0,4 Grundflachenzahl (GRZ) LPBIV] Abgrenzung Larmpegelbereich IV -ausgenommen Geb&udebestand- ausgelegen. o ) 8. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN Stadt Haltern am See, Fachbereich Planen und Wirtschaftsforderung,
. Verordnung lber die bauliche Nutzung der Grundstiicke UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES BUNDES-IMMISSIONS- wahrend der Offnungszeiten zur Einsichtnahme bereitgehalten.
zell Zahl der Vollgeschosse, als Hochstmal} Ab L Ibereich Il] Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung SCHUTZGESETZES (GEMAR § 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB) 5.2. Laubhecken an FuB- und Radwegen
) . LPB grenzung Larmpegelbereic Haltern am See, den Haltern am See, den vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3789), in der zum Satzungsbeschluss glltigen 8.1. Larmpegelbereiche (Mafgebliche AuBenlirmpegel Innerhalb der mit / / / / / bezeichneten Bereiche sind als Einfriedungen
peg (MaRg pegel)
2. Il Zahl der Vollgeschosse, als Mindest- und Hochstmal} Der Blrgermeister Fassung. , nur Laubhecken aus heimischen Gehdlzen mit einer Hohe von maximal
. . Zum Schutz vor Verkehrslarm missen bei Errichtung, Anderung oder . ) . . e
Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) Nutzungsanderung von Gebzuden mit Fassaden in den zeichnerisch 1,6 m zulassig (z. B. Hainbuche, Liguster, WeiRdorn, Pflanzqualitat:
Bauweise, Baulinien, Baugrenzen i i , Planungssicherstellungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom festgesetzten Bereichen mit Larmpegelbereichen an den mindestens 2-fach verpflanzt, 50 - 80 cm hoch). In Kombination mit den
’ ’ onstlige rianzeichen A. St £ 20.05.2020 (BGBL. | S. 1041). in d Sat beschl lti in Satz 1 genannten Laubhecken sind transparente Einfriedungen (z. B
0 ffene Bauweise :: , hbapp'e;elnqe ssu ( o ) In derzum Satzungsbeschluss giltigen AuBenbauteilen von nicht nur vorabergehend zum Aufenthalt von HoIzIattengzéune Stabgitterzaune ohne SichF:schutzstreifen ° o IV. PFLANZLISTEN
© peme—— Grenze des raumlichen Geltungsbereiches achbereiensierier Fassung. Menschen vorgesehenen Raumen (schutzbedurftige Raume) Maschendraht) mit einer Hohe von maximal 1,6 m nur zulissig, sofer i ; 5 i
nur Einzel- und Doppelhauser zulassig | | des Beb I 9 Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung mindestens die Anforderungen an die gesamten bewerteten . ) ’ 19, S Bei der Umsgtzu!pg der Begrunqngs— und PflanzmaISnahmgn k_onnen.dle
& o e el es Bebauungsplanes Planinal Schalldamm-MaBe (R'w,ges) gemah den ermittelten und diese auf den von den FuBS-und Radwegen abgewandten Seite hinter den Arten der beigefiigten Pflanzenlisten verwendet werden. Die Listen sind
T— Baugrenze Ab terschiedlicher Nut gfasnzeiac?wlgnvae:zrdnung 1990 (PlanzV/ 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | ausgewiesenen Bereichen der Larmpegelbereiche mit den Laubhecken errichtet werden. nicht abschlietend.
o .. e odggecjrézsu&%ggezrggr Il?lutlgur?r Hng S. 58), in der zum Satzungsbeschluss gliltigen Fassung, entsprechenden maRgeblichen AuRenlarmpegeln nach Formel 6
Offentliche Verkehrsflachen 9 (R'w,ges = La — KRaumart) der DIN 4109-1:2018-01 (Schallschutz im
eeeeeaae Abgrenzung unterschiedlicher Hohen 2. 5. sze::ndeordn:nngﬁkr da:‘. Larr:d N°rdrhjanbv;ljzgzlfg\§Gﬁvag) 666 / Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen) erreicht werden. 6. VORGARTEN Geholzliste e
StralRenverkehrsflachen baulicher Anlagen Der Rat der Stadt Haltern am See hat am Der Rat der Stadt Haltern am See hat diesen Bebauungsplan n cer T assung fer beannimachung vom 14,47 ' - i sind: , , I (Kreis Recklinghausen, Fachdienst Umwelt, Ressort Landschaftsrecht
"""""""""""""" . SGV. NRW. 2023), in der zum Satzungsbeschluss glltigen Fassung; Dabei sind: Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes Teilbereiche WA 1 und WA 2 ’ ’ ’
/ o em. § 2 (1) BauGB beschlossen, diesen Bebauungsplan am emaf § 10 BauGB einschliel3lich der als C A die micht i - = : Stand 11/2011)
Einfriedungen (s. textl. Festsetzungen Nr. Il 5.2 gem. ’ gsplan . @M g . . : - : ) sind die nicht (iberbaubaren Grundstiicksflachen zwischen Baugrenzen
Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung / A gen ) ) aufzustellen. Festsetzungen aufgenommenen ortlichen Bauvorschriften O s o | orarnefn-yfestfaien (Landesbauordrung o Koo e:agj:r::‘ll:;remse Sdgr]asi?wigzé?izgft?eéngzz?gﬁgItsréume einschlieflich deren Verlangerung und den festgesetzten GroRe Béume (1. Ordnung) als Hochstamm, 3x verpflanzt, mit Ballen
gemaf § 9 (4) BauGB I.V. m. § 89 BauO NRW als Satzung 2018 — BauO NRW 2018)  vom 21.07.2018 in der zum Satzungsbeschluss - o 9 Verkehrsflachen zu mindestens 50 % des jeweiligen Baugrundstticks StU 12 -14 ,
i FD/FGD/GD  Flachdach / flach geneigtes Dach / geneigtes Dach beschl gliltigen Fassung, Kraumat = Raumartspezifische Anforderung - " o >
StralRenbegrenzungslinie g g g g eschlossen. La = AuBenlarmpegel \évacsjse:jauf:ahmefgrg? he:jrzustel;)en,ﬂzu begriinen ;mdlinllt Stra(ljughernh . Deutscher Name Botanischer Name / - "
. . . ; . . odendeckern und Stauden zu bepflanzen, zu entwickeln und dauerha Soitz -Ahorn Acer platanoides '
Zweckbestimmmung: Verkehrsberuhigter Bereich 28 0-15° Dachneigung Wassergesetz fiir das Land Nordrhein-Westfalen - Landeswassergesetz el Aot Zureearoan L 7 fah o <ing di6 Matorialion p )
. o ; ; (LWG-NRW) Wohn- und —— Schotter Kies und Splitt nicr?t ZL?Iéssi Rot-Buche_ ragus sylatica wasamer Fuswe
F/R Zweckbestimmmung: Ful’- und Radweg z.8.max. 45 maximale Dachneigung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), in Dmfz;%%n%ngoq%c& Schlafadime tiid Bug)r:alL'm;:a und , p g. Trauben -Eiche Quercus petraca "
. . . . P -1: - . 3 niiches : - P : T = Winter -Lind Tili dat
St Zweckbestimmmung' Stellplétze EGFFmin. Mindesthohe Fert|gfu[3boden Erdgeschoss der zum Satzungsbeschluss giiltigen Fassung. Unterrichtsraume _Bel E”ckgrundst.l.Jcken |§t im Bereich -der sgltllchen Abstandsflacheﬂn des inter -Linde llla cordata
. Hal See, d Hal See. d n Cpen erf. R'waes= La- Kraumart = 30 dB Kraumat = 35 dB jeweiligen Gebaudes die Vorgartentiefe bis zu der der Verkehrsflachen Berg -Ahorn Acer pseudoplatanus
GH max maximale Gebaudehdhe altern am See, den altern am See, den Anwendu_ng c_|e_s Ges_etzes_ zur Umsegzun_g_der UVP-Anderungsrichtlinie, K - INW,0 besonderer Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter Bereich® Esche Fraxinus excelsior
. = : der IVU-Richtlinie sowie weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz (UVP / i) N . . - -
Grunflachen . . o . - abgewandeten Gebaudeseite definiert. Stiel -Eiche Quercus robur
Alle Hohen sind in Meter tiber NHN angegeben IVU-G) im Bereich des Immissionsschutzrechts. Gemeinsamer Runderlass Mindestanforderung® | erf. R'wges> 30 dB erf. R'w,ges > 30 dB Winter -Lind Tilia cordata
N Stegemann Stegemann des Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Offentliche Grunflache Biirgermeister Birgermeister Verbraucherschutz des Ministeriums fiir Wirtschaft und Mittelstand, Energie
Hinweise und Verkehr vom 01.08.2002 (MBI. NRW 2002 S. 1008). Larmpegelbereich MaRgeblicher AuBenlarmpegel La 7.  STUTZELEMENTE Mittlere Baume (2. Ordnung) als Hochstamm, 2x verpflanzt, StU 10-12
. . . Deutscher Name Botanischer Name g
Retentionsmulde Zweckbestimmung: Retentionsmulde 2l 7.1. Einstufige Gelandeauffiillungen und -abgrabungen Hain -Buche Carpinus betulus /
Okologischer Zweckbestimmung: Okologischer Ausgleich | Hinweis FuBweg i 65 Stitzelemente fiir Gelandeauffiillungen und -abgrabungen (z. B. L- Esskastanie Castanea sativa T
Ausgleich  TUEEEEEEELE mEEESIEEE s e Steine, Winkelstiitzen) sind entlang der festgesetzten Verkehrsflachen Walnuss Juglans regia /(
Naturraum Zweckbestimmung: Naturraum Quartiersplatz Hinweis Quartiersplatz v 70 bis zu einer Hohe von maximal 1,0 m zuléssig. Vogel -Kirsche Prunus avium :
Griner : .. : r——=—-— : : ; 3 6. Elsbeere Sorbus torminalis STADT
: : I . . .
Quartiersplatz Zweckbestimmung: Griiner Quartiersplatz I | Hinweis Retentionsmulden Die frilhzeitige Beteiliquna der Offentlichkeit und Fachbehdrden Dieser Bebauungsplan wird mit der zugehérigen Begriindung und Wenn zu den festgesetzten Verkehrsflachen ein Abstand von
e frihzeitige Beteiligung de entlichkeit u achbehodrde : : S .
=l - - (s. textl. Festsetzungen Nr. | 6.1 und 7.2) . N . der zusammenfassenden Erklirung gem. § 10 a BauGB zu mindestens 0,5 m eingehalten wird, sind ausnahmsweise Stiitzelemente 9
an der Bauleitplanung hat durch &ffentliche Auslegung gem. § 3 (1) . . . ) - 8.2. Schallgeddmmte Liiftungssysteme bis zu einer Hohe von maximal 1.5 m zuldssia. Die Stiitzelemente sind Kleine Badume (3. Ordnung) als Hochstamm, 2x verpflanzt, StU 8-10
Pi N I MaRnah i i - : 9
anungen, Nutzungsregelungen, Manahmen und BauGB und § 4 (1) BauGB in der Zeit vom ..................... bis jedermanns Einsicht bereitgehalten. Ort und Zeit der dauernden . . . . : : e Deutscher N Botanischer N
= " . .o P ; » Innerhalb der festgesetzten Bereiche mit den Larmpegelbereichen IIl und innerhalb des in Satz 2 genannten Abstandes mit einer Laubhecke aus eutscher Name otanischer Name
Einsichtnah R § 10 BauGB 9 peg
Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur einschlieRlich .................. stattgefunden. insichtnahme sind gemag § auGBam .................... . s madieiasl : I . . Eeldah A oS LTF Beb lan Nr.75 "Nesberq"
Entwickl Nat d Landschaft ortsiiblich bekannt gemacht worden. Mit der Bekanntmachung tritt IVsind zum Schutz vor Verkehrslarm fiir Aufenthaltsrdume in Ein- standortgerechten Gehdlzen mit einer Hhe von mindestens 0,5 m, mit eldahorn cer campestre ebauungspian INr. esberg
n WI(|: Fung von atur un andscha der Beb | 9 10 (3 B. GB in Kraft 9 Zimmer-Wohnungen, Schlafriume und Kinderzimmer schallgedammte Strauchern oder Kletterpflanzen (s. beispielhaft hierzu Pflanzliste in Wildbirne Pyrus communis ST -F
(s. textl. Festsetzungen) er Bebauungsplan gem. § (3) Bau in Aratt. Liftungssysteme oder gleichwertige Mal3nahmen (z. B. zentrale Kapitel V) zu begrinen. Die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten. Eberesche Sorbus aucuparia
lSJ(r:T'm%l:gnéﬂp %I/(e)neFlljan%h;r}rfErn Maigﬁsﬂmsgnzum LOftungsanlagen) vorzusehen. 7.2. Mehrstufige Gelandeauffiillungen und -abgrabungen
Boden ’ Natur ungd Landschaft g Bei mehrstufigen Ge|éndeaufful|ungen oder _abgrabungen ent'ang der Pioniergehﬁlze nach VOrgabe als Heister, 2 Xverpflanzt, 125 -150 bzw. PROJEKT. PLANNR. MASZSTAB
, Haltern am See, den Haltern am See, den 8.3. Ausnahmen festgesetzten Verkehrsflachen sind die jeweiligen Stiitzelemente bis zu 150 -200 : 1 229 507 1 . 1 OOO
Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und Der Biirgermeister Der Birgermeister Es ki o Absti g tindicen Fachbehrd einer Hohe von maximal 1,0 m zuléssig. Die Abstande zwischen den Deutscher Name Botanischer Name . .
zB @ zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft AE an;en In AbS m:jmung tmlff en Z:J:S atn |tgen act ;_;r §n1 bis 8.2 jeweiligen Geldndeauffiillungen oder -abgrabungen miissen mindestens Schwarz -Erle Alnus glutinosa 25 m 50 m 100 m
W‘T'C ungen \éon enfge ro (;nen Eﬁlsﬁ zucgifn r']n : .erR. ; IS ©.2. 0,5 m betragen. Die Stiitzelemente der jeweiligen Geléndeauffiillungen Sand -Birke Betula pendula
i.A. Stapperfenne i.A. Stapperfenne zugelassen werden, sofern Im baurec tlichen ertanren Im Rahmen oder -abgrabungen sind innerhalb des in Satz 2 genannten Abstandes Silber -Weide Salix alba |—|—|
e PP . . eines Einzelnachweises gutachterlich nachgewiesen wird, dass aus der o . . -« - . -
Fachbereichsleiter Fachbereichsleiter schiichen Larmbel durch Stand and q mit einer Laubhecke aus standortgerechten Gehdlzen mit einer Hohe von Bruch -Weide Salix fragilis
tatsac. ichen Larm gastung ?rc tandortveran erungen oder mindestens 0,5 m, mit Strduchern oder Kletterpflanzen (s. beispielhaft Zitter -Pappel Populus tremula ==== HEINZ JAHNEN PFLUGER
Abschwmwwkung geringere An qrderungen an den passiven Larmschutz hierzu Pflanzliste in Kapitel V) zu begriinen. Die Begriinung ist dauerhaft EEEE
resultieren oder wenn gutachterlich nachgewiesen wird, dass andere 2u erhalten. EEEE b 3 KASINOSTRASSE 76A  FON: 0241/608260-0
geeignete MalRnahmen ausreichen. Robert Strau 52066 AACHEN FAX: 0241/608260-10
Dipl.-Ing. Architekt/Stadtplaner www.HJPplaner.de mail@HJPplaner.de
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Legende
Der Beschluss zur Aufstellung einer Satzung über die Nahwärmeversorgung wurde durch den Rat am 22.03.23 aufgehoben


